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Allgemeine Hinweise und Voraussetzungen -  Kohärenzkriterien 

(1) Im Rahmen von Baumaßnahmen an Gebäuden, Freianlagen, Ingenieurbauwerken und 

Verkehrsanlagen werden Planungsleistungen gemäß DIN 276 KG 700 bzw. nach AKVS  Nr. 9 max. in 

Höhe von 15% der förderfähigen Baukosten als Baunebenkosten zur Förderung anerkannt . Die Höhe 

wird als Festbetrag im EG/KOK bestimmt. 

(2) Grunderwerb ist ausschließlich für Gebietskörperschaften im Rahmen von Vorhaben nach A1b, B1c, 

C1d und D förderfähig. 

(3) Gewerbe der Ausschlussliste lt. Anlage 4.3 sind nicht förderfähig.1 Schulen sind grundsätzlich von 

einer Förderung baulicher Vorhaben ausgenommen. Sportstätten in Gebäuden sind förderfähig. 

Sportplätze sind generell nicht über LEADER sondern Fachförderung Sportstätten zu fördern. 

Ausnahmen sind Freianlagen in Trägerschaft von Vereinen oder Kommunen, die nicht dem 

organisiertem Wettkampfsport dienen (Bolzanlagen, Schach- oder Sportanlagen für Generation 60+). 

(4) Fachförderprogramme lt. Anlage 4.5 sind für kommunale Vorhaben vorrangig in Anspruch zu nehmen. 

(5) Bauliche Maßnahmen sollen die regionale Baukultur lt. Anlage 4.4 beachten2. Die in der Anlage 

genannten Kriterien dienen dabei der Orientierung bei der Erstellung der Antragsunterlagen durch den 

Antragsteller. Abweichende Bauvorhaben, insbesondere bei neuzeitlichen Gebäuden, sind vor 

Einreichung des Antrages mit dem Regionalmanagement abzustimmen. Der Koordinierungskreis prüft 

den Antrag gemäß der Kriterien und auf Grundlage des Gebäudetypus und kann auch Maßnahmen 

zustimmen, die von diesen Kriterien abweichen. 

(6) Bauvorhaben sind Barriere reduzierend auszuführen. 

(7) Aus der Umsetzung überregionaler Kooperationsvorhaben muss sich ein nachweislicher Nutzen für 

die Region ergeben. Die Partner müssen über das erforderliche Know-how zur Umsetzung des 

Vorhabens verfügen.  
 

Maßnahmenspezifische Hinweise und Voraussetzungen 

(8) Maßnahme A1a: Neubauten sind nicht förderfähig. 

(9) Maßnahme A1a2 und A1c2: Im Fall einer wirtschaftlichen Nutzung von Einrichtungen sind auch 

Ausgaben für Maschinen und Ausrüstung die im Zusammenhang mit dem gefördertem Bauvorhaben 

stehen, förderfähig.  

(10) Maßnahme A1a3: Anbauten sind in einem Umfang von max. 25% der vorhandenen Bausubstanz 

möglich. 

(11) Maßnahme A1b: Eine Barriere reduzierende und generationengerechte Gestaltung ist grundsätzlich 

zu berücksichtigen. Eine Umsetzung von Vorhaben ist besonders dann zu unterstützen, wenn dafür 

Brachen oder andere Freiflächen genutzt werden und/oder die Flächen multifunktional genutzt werden 

(z. B. Hochwasser-schutz, Grünflächen, Spielplätze). Sollte im Rahmen der Aufwertung öffentlicher 

Plätze ein Rückbau nicht mehr nutzbarer Bausubstanz erforderlich sein, ist dies ebenfalls förderfähig. 

(12) Maßnahme A1c: Förderfähig sind sowohl Vorhaben, die komplette Gebäude(-ensembles) um- oder 

wiedernutzen als auch solche, die ungenutzte Teile solcher Gebäude(-ensembles) wieder in Nutzung 

bringen. Grundsätzlich soll eine generationenübergreifende und/oder Barriere reduzierende 

Umsetzung besonders unterstützt werden. Alleiniger Dachgeschossausbau ist nicht förderfähig. Unter 

Eigennutzung fällt auch die Schaffung von in sich abgeschlossenem Wohnraum für Verwandtschaft 

ersten Grades. Vorhaben, die ausschließlich der Wohnungsvermietung dienen sind ausgeschlossen. 

(13) Maßnahme B1a: Eine Barriere reduzierende Ausführung ist anzustreben. Vorhaben der Sanierung 

von Brücken oder Durchlässen müssen im Zusammenhang mit dem Straßenbau stehen. 

(14) Maßnahme B1c: Eine integrierte Verbesserung des Strukturreichtums durch Hecken oder Baumreihen 

als Begleitgrün ist bei ortsteilverbindenden Vorhaben anzustreben. Abweichungen sind zu begründen. 

(15) Maßnahme C1a: Voraussetzung für die Förderung eines Vorhabens über diese Maßnahme ist, dass 

es einen Beitrag zur sozialen Teilhabe leistet und/oder das Zusammenleben der Generation fördert 

und einen Beitrag zur Vernetzung und Kooperation von Vereinen/Initiativen leistet.  

(16) Maßnahme D1a: Eine Förderung setzt rechtlich gesicherte Verhältnisse, Zugänglichkeit, die 

Verwendung einheimischer, standorttypischer Gehölze und Pflegenachweis voraus.  
 

                                                           
1 in Anlehnung an Definition des SMUL, Referat 24 (2008) von wirtschaftlichen Einrichtungen, die nicht der Grundversorgung dienen 
2 entspricht dem ehemaligen Antragsbeiblatt zur regionalen Baukultur der RL ILE/2011 


